
Ausgewählte Ansprechpartner

Interventionsstellen                      
Fachberatung bei häuslicher Gewalt und Stalking

Interventionsstelle Dessau-Roßlau 
Telefon: 	 0340 - 66 12 85 39 
Standort Dessau:	 0177 - 78 44 072 
Standort Köthen: 	 01590 - 4499798 
* intervention.dessau@awo-spi.de 

Interventionsstelle Halle (Saale) 
Telefon: 	 0345 - 68 67 907 
* interventionsstelle@awo-halle-merseburg.de

Interventionsstelle Magdeburg 
AWO SPI - Interventionsstelle Magdeburg     
Klausener Straße 17 • 39112 Magdeburg          
Mobil: 	 0176 - 43 18 05 37 
* interventionsstelle.magdeburg@awo-spi.de

Interventionsstelle Stendal 
Telefon: 	 03931 - 70 01 05 
Mobil: 	 0176 - 83 78 68 23 
* miss-mut.stendal@drk-stendal.de

WEISSER RING e. V. 
Landesverband Sachsen-Anhalt                      
Martinstraße 28 • 06108 Halle (Saale) 
Telefon: 	 0345 - 29 02 520 
kostenfreies EU-einheitliches                            
Opfertelefon: 	 116 016 
* sachsen-anhalt@weisser-ring.de                  
www.weisser-ring.de

Polizei 
polizei.sachsen-anhalt.de

Sozialer Dienst der Justiz  
justiz.sachsen-anhalt.de/sozialer-dienst

Ministerium für Justiz und Gleichstellung 
opferhilfe.sachsen-anhalt.de

 

www.polizei-beratung.de
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•	 Sagen Sie der Ihnen nachstellenden Person 
deutlich, dass Sie den Kontakt in keiner Weise 
wünschen und halten Sie sich unbedingt daran. 
Bereits kleinste Anzeichen weiterer Annähe-
rung führen zu intensiveren Bemühungen des 
Verfolgers.

•	 Informieren Sie Ihre Familie, Bekannten, Kol-
legen und Ihren Arbeitgeber. Sofern Ihnen 
der Verfolger bekannt ist, kann diese Infor-
mation an andere Personen Sie schützen. 
Ist der Verfolger Ihnen unbekannt, erzählen Sie da-
von nur Personen, denen Sie unbedingt vertrauen.

•	 Dokumentieren Sie alles, was die Ihnen nach-
stellende Person Ihnen schickt, mitteilt oder tut.  
Solche Aufzeichnungen können als Beweismit-
tel vor Gericht eingesetzt werden.

•	 Nehmen Sie keine Pakete und Geschenke an, 
die Sie nicht erwarten.

•	 Entsorgen Sie Abfall, der auf Sie persönlich 
schließen lässt, so, dass er für andere un-
brauchbar ist.

•	 Rufen Sie im Falle einer konkreten Bedrohung die 
Polizei kostenfrei unter 110 an oder suchen Sie 
die nächste Polizeidienststelle auf.

•	 Erstatten Sie bei Straftaten jedes Mal eine An-
zeige bei der Polizei.

•	 Nehmen Sie stets ein funktionstüchtiges Mobil-
telefon mit, wenn Sie unterwegs sind.

Was bedeutet Stalking?

to stalk somebody: 
	 (engl.) jemandem nachstellen

Wenn ein Mensch wiederholt und andauernd Ver-
haltensweisen einer anderen Person ausgesetzt 
ist, die als unerwünscht oder belästigend emp-
funden werden und zu Sorge, Angst oder Panik  
führen, spricht man von Stalking. 

Dabei kann sich das Handeln des Stalkers auf eine 
ihm fremde oder (flüchtig) bekannte Person sowie 
einen ehemaligen Lebenspartner beziehen.

Beispiele für Nachstellungshandlungen, die zum 
Teil strafrechtlich von Bedeutung sind, können sein:

•	 Kontaktaufnahmen zu allen Zeiten  
(auch anonym)

•	 Senden von Geschenken oder Liebesnach-
richten

•	 nach Abweisung der werbenden Person wer-
den auch Beleidigungen, Drohungen oder 
schockierende Gegenstände versandt

•	 ständige Präsenz in der Nähe der Wohnung/ 
des Hauses des Opfers oder an dessen  
Arbeitsstelle

•	 Verleumdungen des Opfers vor Dritten

•	 Verstoß gegen Auflagen des Gewaltschutzge-
setzes (siehe „Ihre rechtlichen Möglichkeiten, 
wenn Ihnen nachgestellt wird“)

•	 Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei in allen 
Fällen von Nachstellung gemäß § 238 StGB.

•	 Beantragen Sie eine einstweilige Schutzanord-
nung beim Familiengericht nach dem Gewalt-
schutzgesetz.

•	 Erlässt das Gericht eine Schutzanordnung 
nach dem Gewaltschutzgesetz, wird damit dem 
Verfolger untersagt, sich Ihnen zu nähern oder 
Kontakt mit Ihnen aufzunehmen. Eine Missach-
tung dieser Anordnung gilt als Straftat und führt 
dazu, dass die Polizei unmittelbar eingreift.

•	 Bringen Sie bei der Anzeigenerstattung alle vor-
handenen Beweismittel (z. B. ärztliche Atteste, 
Dokumentation der Belästigungen usw.) mit.

•	 Seien Sie auf dem von Ihnen beschrittenen 
Rechtsweg absolut konsequent.

Ihre rechtlichen Möglichkeiten, wenn
Ihnen nachgestellt wird

Was können Sie tun,
wenn Ihnen nachgestellt wird?

Mögliche Straftaten des Strafgesetzbuches (StGB) im Zusammenhang mit Nachstellung: 
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung §§ 174 - 184g,  Sachbeschädigung § 303, Nötigung § 240, Körperverletzung § 223 durch vermehrte nächtliche Anrufe, Hausfriedensbruch § 123, 
Fahrlässige Tötung § 222 bei § 238 III sowie die Strafvorschriften des § 4 Gewaltschutzgesetz (GewSchG) - bei Zuwiderhandlungen gegen eine richterliche Anordnung

Im Falle von Telefonterror:

•	 Sprechen Sie nicht mit dem Anrufer und legen 
Sie sofort auf.

•	 Legen Sie sich eine anonyme Rufnummer zu, 
die Sie nur engsten Vertrauten bekannt geben 
(das gilt auch für das Mobiltelefon und Ihre 
E-Mail-Adressen).

•	 Schämen Sie sich nicht, bei Gesundheitspro-
blemen, die Ihnen aus der fortgesetzten Nach-
stellung entstanden sind, einen Arzt aufzusu-
chen und lassen sie sich ein Attest ausstellen.


